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ENERGIEEFFIZIENZ I PANORAMA

Die Muken 2014
Ein wesentlicher Schritt zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 I Nach dem
Unfall im Kernkraftwerk Fukushima 2011 beschloss der Bundesrat, dass in der
Schweiz keine neuen AKW gebaut werden sollen. Dieser Entscheid und das veränderte

internationale Energiemarktumfeld führten zur Energiestrategie 2050 des
Bundes. Diese urnfasst auch Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.
Eine höhere Energieeffizienz im Gebäudebereich ist auch das Ziel der «Mustervorschriften

der Kantone im Energiebereich 2014», kurz Muken.

TEXT MARK WUNDERLICH

Die
Begrenzung des Energiever¬

brauchs in Gebäuden fällt vor
allem in den Zuständigkeitsbereich

der Kantone. [1] Diese haben sich
bereits 1979 in der EnDK, der «Konferenz

Kantonaler Energiedirektoren»
zusammengeschlossen, die die
Zusammenarbeit der Kantone in Energiefragen

fördert. Zuhanden der Kantone
verabschiedet dieses Energiekompetenzzentrum

seit 1992 die Muken, die
im Wesentlichen energetische
Bauvorschriften sind.

Die aktuelle Muken 2014, d.h. die
vierte revidierte Ausgabe der kantonalen

Mustervorschriften, wurde am 9.
Januar 2015 von der Plenarversamm-
lung der Energiedirektoren verabschiedet.

Bis 2018 haben die Kantone Zeit für
die Umsetzung in ihren Gesetzgebungen,

sodass die Inkraftsetzung
voraussichtlich per 2020 erfolgen kann.

Inhalt und Zielsetzung
Die Muken stützt sich auf Art. 89 Abs.

4 der Bundesverfassung sowie auf die
Energiegesetzgebung des Bundes.[2]
Sie beinhaltet Empfehlungen zur
konkreten Umsetzung im kantonalen Bau-
und Energierecht, die aufeiner reichen
Vollzugserfahrung in den Kantonen
gründen. Der modulare Aufbau belässt
den Kantonen genügend Spielraum,
um besonderen kantonalen Gegebenheiten

Rechnung zu tragen.
Ziel der Muken ist es, ein hohes Mass

an H armonisierung zwischen den
Kantonen zu erreichen, um schweizweit
möglichst gleiche Bedingungen bei der
Bauplanung und den Bewilligungsver-
fahren für Bauherren und Fachleute zu
schaffen. Zu diesem Zweck werden
standardisierte Vollzugshilfen und
Formulare zur Verfügung gestellt.

Die vorliegende Version, die die
heute geltenden Empfehlungen von
2008 ersetzen wird, bildet den aktuellen

Stand der Technik und des Wissens
ab. Sie umfasst Empfehlungen zur
Energieplanung sowie zur Förderung
von Energieeffizienzmassnahmen im
Gebäudebereich.

Energetische Bauvorschriften
Die Vorschriften sind Mindestanforderungen

für Neubauten, Sanierungen
und Erweiterungen, die bewilligungs-
pflichtig sind. Den Bauherren steht es

somit frei, auch ehrgeizigere Konzepte
umzusetzen. Damit gemeint sind
freiwillige Standards und Labels wie z.B.

Minergie, die strengere Auflagen
enthalten und oft auch künftige
Mindestbauvorschriften als Folge des technologischen

Fortschritts bereits
vorwegnehmen.

Zurückhaltung bei
Betriebsvorschriften
Vorschriften zum Betrieb von Gebäuden,

Anlagen, Geräten und Installationen

können nur schwer mit dem
Baurecht durchgesetzt werden. Sie greifen
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rasch in den Nutzeralltag ein, deshalb
sind diesbezüglich nur wenige
Bestimmungen in der Muken zu finden. Das
Basismodul spricht sich lediglich für
eine Sanierungspflicht bei bestehenden

Elektroheizungen aus. Mit
Grossverbrauchern sollten zudem Zielvereinbarungen

zur Senkung des
Energieverbrauchs abgeschlossen werden
(Vollzugshilfe EN-15 Grossverbraucher).

Bei Letzteren ist es zielführender,

in Effizienzmassnahmen zu
investieren statt allgemeine Vorschriften
beachten zu müssen.

Ziel der Muken
Die Muken senkt merklich den zulässigen

Energieverbrauch für Neubauten,
für die der Zielwert des «Nahe-
zu-Null-Energie-Gebäudes» (NZEB
Nearly Zero Energy Building) definiert
wurde. Gemessen wird dabei nur die
Energie, die als Strom, Wärme, Gas

sowie als Heizöl, Holz oder Kohle dem
Gebäude (Grundstück) im Jahresverlauf

zugeführt wird. Energie, die auf
dem dazugehörigen Grundstück, am
oder im Gebäude produziert wird, wird
nicht bilanziert.
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Bild 1 Entwicklung der Anforderungen an den Wärmebedarf (1975 - 2014).
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Ab 2020 sollten nur noch Neubauten
erstellt werden, die die Anforderungen
eines NZEB erfüllen, dem möglichst
wenig Energie zugeführt werden muss.
Für die Heizung, Warmwasser, Kühlung

und Lüftung dürfen maximal jährlich

35 kWh/m2 aufgewendet werden
(Bild l). Der neue Standard der Muken

2014 bewegt sich zwischen dem Miner-
gie- und Minergie-P-Standard resp.
zwischen 90 % und 60 % des gesetzlich
zulässigen Wärmebedarfs. Basis ist die
Norm SIA 380/12009.

Erreicht wird dieses Ziel durch eine
effizientere Nutzung der eingesetzten
Energie und durch verschärfte
Anforderungen an den Wärmebedarf, der
mittels eines verbesserten
Wärmeschutzes (Dämmung der Gebäudehülle)

und eigener Wärmeerzeugung
gesenkt werden sollte. Zudem wird neu
eine Pflicht zur Eigenstromproduktion
von 10 W/m2 EBF eingeführt, d.h.,
jeder Neubau wird künftig einen Teil
seines Strombedarfs selber decken
müssen, oder es muss eine Ersatzabgabe

geleistet werden. Wie das NZEB-
Ziel bei einem konkreten Neubau
erreicht wird, bleibt dem Bauherrn
überlassen. Die Erfahrung zeigt, dass
das Zuführen von fossilen Energien nur
noch in wenigen Fällen Bestandteil der

Lösung sein wird.

Harmonisierendes Basismodul
als Kern
Die Muken setzen sich aus dem
Basismodul und verschiedenen Zusatzmodulen

zusammen. Das Basismodul
muss zwingend in die kantonale Energie-

und Baurechtsgesetzgebung
integriert werden, damit ein möglichst
breiter Harmonisierungseffekt
erreicht wird. Über die Einführung der

freiwilligen Zusatzmodule entscheidet

jeder Kanton autonom, je nach
seinen spezifischen Voraussetzungen
und seinem besonderen Bedarf. Die
Zusatzmodule sollen ebenfalls inte-

Zusatzmodule Inhalt

a) M3 Heizungen im Freien

M4 Ferienwohnungen

b) M8 Betriebsoptimierung

M10 Energieplanung

M11 Ausnützungsbonus

c) M2 Verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung in Altbauten

M5 Pflicht zur Gebäudeautomation bei Neubauten

M6 Sanierungspflicht für dezentrale Elektroheizungen

M7 Ausführungsbestätigung durch den Bauherren und den Projektverantwortlichen

M9 GEAK-Anordnung für bestimmte Bauten

Tabellel Zusatzmodule Muken 2014.

gral übernommen werden, um auch
hier die Rechtsharmonisierung zu
unterstützen.

Das Basismodul umfasst baurechtliche

Bestimmungen sowie die rechtlichen

Grundlagen für eine harmonisierte

Förderung. Mit der Übernahme
des Basismoduls werden die von der
EnDK formulierten energiepolitischen
Ziele umgesetzt. Ebenso gleichen die
Kantone ihre Gesetzgebung hinsichtlich

Gebäudepolitik dem Energie- und
dem COz-Gesetz des Bundes an.

Mit den Zusatzmodulen werden
unterschiedliche Ziele verfolgt:
• Energetische Bauvorschriften für

Gebäude und Anlagen, deren Bedeutung

je nach Kanton variieren kann
(Tabelle la).

• Regelungen, die nicht oder nur
begrenzt das Baurecht betreffen
(Tabelle lb).

• Bestimmungen, die deutlich über die
im Basismodul formulierten Prinzipien

hinausgehen, oder deren
Wirkung kontrovers eingeschätzt wird.
Ihre Umsetzung setzt einen breiten
politischen Konsens in den Kantonen
voraus (Tabelle ic).

Umsetzung
Die Muken 2014 ist die vierte revidierte
Ausgabe der «Mustervorschriften der

Kantone im Energiebereich». Im
Vergleich zur heute geltenden Version wird
das Basismodul deutlich erweitert.
Ebenso enthält die ab zirka 2020
geltende Muken neue Empfehlungen für
Anpassungen der kantonalen
Gesetzgebung. Deshalb ist davon auszugehen,
dass die Umsetzung des Basismoduls
in den Kantonen entsprechende
Parlamentsbeschlüsse und allenfalls
Volksentscheide erforderlich macht.
Schweizweit wird das Basismodul aller
Voraussicht nach in drei bis fünfJahren
eingeführt sein.
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